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I3los ts, nüA den Apß Bcdil$o &ls?
Der l '  DBC Bonn isl wieder,,Prominenfenlip" - vfL Bochum schwoch eingeschötzf

schon sind die ersten Runden der neuen Punktspielsaison vorüber und haben durch manch überraschendes Ergebnisschon ietzt manche spekulation über den Haufön geworien. öul.riö Landes- ona n""irilsliga haben bisher nichtimmer ganz planmäßig die Tabellenplätze verteilt. s-o ist 
"r 

gui 
"iÄTäinnar 

uniniäresi"t,'.äilrt jetzt noch ein paarKenner und Könner nach ihren Tips und Favoriten zu iragen; ü"d;;;.il"" sich und 1tr" 1rräirrrrrrg an dieser stelle vor:

l/

a Hubert Brohl, Präsident des
DBV und des BLV NRW. Er
hält Bonn, die Stadt mit der
großen Vergangenheit, audr für
die Stadt  mi t  der großen Zu-
kunft. Er ,,vertippt" die beiden
ersten Oberligaplätze in die
Bundeshauptstadt .  Den 1.  DBC
ganz nach oben, und den l .BC
Beuel auf den zweiten Platz. Die
zweite Frage gilt natürtich dem
Abstieg. Langenfeld und Marl
werden es sehr schwer haben,
so glaubt  unser Präsident ,  wo-
mit auch gleich die Frage nach
dem Abschneiden der Neulinoe
zur Häl f te beantwortet  is t .  Där
Kölner FC wird im Mittelfeld
landen, möglicherweise auf dem
5. Platz Und welches sind seine
Favoriten für die DMM? Die
Antwort war zu erwarten, Bonn
und MTV München.

Bonn liegt also groß im Ren-
nen! Sodann soiien qleich zwei
Bonner zu Wort komäen.
C Josef  Hol thausen, presserefe-
rent des Deutschen Badminton-
Verbandes und ,,Vater,, des
amt l i chen  Organs , ,Badm in ton .
Sport" .  Er formul ier t  seinen Tio
so :  , ,Me i s i e r  w i r d  c l e r  t .  DBC
Bonn, da er  doch die stärkste
Format ion br ingt ."  Interessant
ist auch Joho's zweiter Tip. ,,Als
Vizemeister dürfte erneut der

sollte absteigen. Joho nennt
auch schon Favoriten für den
Aufstieg in die Oberliqa. Es
sind der STC Sol ingen und der
l .  Essener BC. MTV München,
1.  DBC Bonn, BSC Rehberoe
Ber l in und der 1.  BC Wiesbadön
werden die DMM unter sich aus-
machen, so glaubt Joho, aber
er g laubt  n icht  an den 1.  BV
Mü]heim.
O Wolfgang Bochow war drei-
mal Deutscher Meister und
spielt für den 1 DBC Bonn. so
daß die Frage nach dem Meister
an ihn besonders interessant is t .
Seine Antwort :  1.  BV Mülheim.
Vizemeister :  1.  DBC Bonn. Wie
sind nun Bochows Antworren zu
werten? Zweckpessimismus, Be-
scheidenheit oder echte Mei-
nung? Dasselbe gilt für die Ant-
wort  auf  d ie Frage nach den
f  avor i ten für  d ie DMM. Bochow
nennt s ie in d ieser Reihenfoloe:
München, Mü]heim, Bonn. Äb-
stiegskandidaten sind für ihn
ebenfalls Langenfeld und Marl.
Neuling Köln könnte den 5. Ta-
bellenplatz erreichen.
O Hans Offer ist Sportwart des
BLV NRW und seine komoe-
tente Meinung weicht  n icht  v ie l
von den bisher igen Tips ab.
Me i s te r  w i r d  de r  1 .DB i  Bonn ,
um den zweiten platz werden
sich Mülhelm und Beuel strei-
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Wolfgang Bochow
Hubert Brohl

Josef Holthausen Hans Offer



3. l. BC Beuel, 4. Mersdreider TV, 5. Kölner FC, 6. VfL 40
Bodrum, 7. 1. FBC MarI, B. FC Langenfeld. Uberrasdungen
in dieser möglidren Endtabelle gibt es zwei: Die hohe
Einstulung der Beueler, die wohl zurüdrzuführen ist auf
die Spielberedrtigung der bisherigen Jugendspieler May-

wald und Weiland. Die zweite Uberraschung wäre der -
nur - 6. Tabellenplatz des VfL Bodrum, der mit dem Ehe-
paar Balk zwei seiner stärksten Spieler verloren hat,
Mal sehen wie's läuft, die Saison ist lang!

RS L-Notur federbö l le  werden se i t  v ie len  Johren in  der
gonzen Welt bei Meislerschoffen und internotionolen Be-
gegnungen mehr  gesp ie l t  o ls  o l le  onderen Fobr iko te  zu-
sommen.

N91TOURNEY
R E I N F O R C E D
SHUTTLECOCKS LTD.,
6/9, Charlerhouse Squore,
London,  E.  C.  1. ,  Englond

Ausgewöh l t  wurden s ie  oussch l ieß l i ch
für die folgenden Meisterschoften :

A l l -Eng lond,  Amer icon,
Austr ion, Burmese, Donish,
F inn ish ,  Germon,  Indones ion ,
lr ish, Kenyo, Mexicon,
North Rhodesion, Pokiston,
Portu guese, Sing ho lese,
Swed ish ,  Tosmonion ,
A l l - lnd io ,  Aus t ro l ion ,  Be lg ion ,

Conodion, Dutch, French,
Hong Kong,  Jomoicon,
Moloys ion ,  New Zeo lond,
Norweg ion ,  Ph i l ipp ine ,
Scott ish, South Afr icon, Swiss,
South Rhodesion,
Welsh ,  Ugongo

I  NTERNATIONAT AUSGEWAHTT

0,AecAigo WeßA
Es haben gespielt  am 11.9. 1966:
TV Mersdreid - 1. BV MüIheim
1. FBC Marl - FC Langenfeld
Vft Bochum - Kölner FC
1. BC Beuel - 1. DBC Bonn

Der Tabellenstand:
1. DBC Bonn
1. BV MüIheim
Kölner FC
1. FBC Marl
VfL Bochum
FC Langenfeld
TV Merscheid
1 .BC Beue l

Erstes rrBoyer" Bodminton-Turnier
Die Badminton-Abteilung des FC ,,Bayer" 05 Uerdingen
führte in diesem Jahr ihr erstes Turnier für Kreisklasien
durch. 44 Meldungen von 7 Vereinen bradrten leider nicht
das erwartete Ergebnis. Trotzdem gab es spannenden und
harten Turniersport zu sehen. Das Herren-Einzel wurde in
einer A- und B-Klasse durdrgeführt. In der A-Klasse
spielte jeder gegen jeden. Hier setzte sich im entscheiden-

t

2 :6
5 :3
3:5
2 :6

den Spiel Udo Busch vom DTC Kaiserberg gegen Klaus
Donath vom FC ,,Bayer" Uerdingen mit 15:10, 18:15 durch.

sen und Urkunden ausgezeichnet.

Jugendauswahlmannschait in Hannover
Am 4. L2. 1966 trägt unsere Jugendauswahlmannschaft
ein Rückspiel in Hannover gegen Niedersachsen aus.
Während in diesem Jahre bei den Mädels keine ent-
scheidenden Abgänge zu verzeichnen sind, sieht es bei
den Jungen anders aus. Hier werden neue Namen in
der Mannschaft auftauchen und die Turniere in Euskir-
dre! und Bestwig rücken daher ganz besonders in den
Blickpunkt des Jugendaussdrusses.

6 :2  2 :0
6:2 2:O
5 :3  2 :0
5 :3  2 :0
3:5 0:2
3 :5  O :2
2 :6  0 :2
2 :6  O :2



luhilöumsturnier des Kölner FC Blou-Gold
Anläßlich des 10-jährigen Bestehens des KöIner Federball-
Clubs Blau-Gold wurden drei Mannschaften eingeladen,
um mit dem Jubilar um den Pokal des Oberbürqer-
meisters von Köln zu kämpfen.

Es waren Meteor Prag, Mannschaftsmeister der CSSR, der
sich auf einer Badmintonrundreise befindet und nadr KöIn
noch die Städte Nürnberg, München und Wien besucht,
die Royal Air Force England und der 1. DBC Bonn in
stärkster Besetzunq, aber leider ohne die in England
weilende Irmgard Latz.

Nach der Begrüßung der Mannschaften durch unseren
1. Vorsitzenden Herrn Müller und Austausch der Wimoel
standen sich am Samstagnachmittag folgende Spielpaarun-
gen gegenüber: 1. DBC Bonn gegen RAF England und
KFC Blau-Gold gegen Meteor Prag.

Die Bonner gewannen ganz klar mit 8:0 und gaben nur
einen Satz im zweiten Herren-Doppel ab.

Der KFC büßte dagegen im zweiten Herren-Doppel einen
Punkt ein, als Hübner/Voit gegen Becker/Bures mit 6:15
und 16:18 auf der Verliererseite standen. Auch mußte sich
im 1,HE Schmitz gegen Bares anstrengen, um im 3.Satz
mit  15:11 die Oberhand zu behal ten.

Mit diesen beid€n Begegnungen war der Samstagnach-
mittag und abend ausgefüIit und anschließend traf man
sich abends zum Festbankett, um neben den sportlichen
auch die gesellschaftlichen Kontakte zu pflegen. Begrüßt
wurden die Vertreter der Stadt KöIn, des Landesver-
bandes. der KöIner Badmintonvereine und eine starke
Abordnung des FC Langenfeld.

SonntaEs wurden dann folgende Spielpaarungen ausge-
l os t :

Meteor Prag gegen RAF England;  h ier  kam es,  wie er-
wartet, zu einem knappen Ergebnis (4:3) zugunsten der
Gäste aus der CSSR.

Meteor Prag gegen 1.DBC Bonn; d ieses Spiel  war e ine
eindeutige Angelegenheit für die Bonner, die keinen Satz
abgaben und mit B:0 gewannen.

Ebenfalls zu einem B:O-Erfolg wurde die Begegnung KFC
gegen RAF England für die Gastgeber.

Interessant noch das Spiel KFC Blau-Gold gegen 1. DBC
Bonn, denn beide Mannschaften wollten ihre Spieler für
die Oberliga testen. Das Spiel endete 6:2 zugunsten von
Bonn, die lediglidr das Damen-Doppel kampflos und das
2.  HE abgaben.

Damit stand auch der Sieger dieses Turnieres fest, es
war der 1. DBC Bonn, der beim anschließenden Dämmer-
schoppen den Pokal des Oberbürgermeisters Burauen in
Empfang nehmen konnte.

Der Endstand lautete:

1.  DBC Bonn

Kölner FC Blau-Gold

Meteor Prag

RAF England.

Zu bemerken sei noch, daß sich zur Berichterstattung das
3. Programm des Westdeutschen Fernsehens eingefunden
hatte und Sonntagabends in ihrer Sportschau einen sehr
guten Bei t rag zu unserer Sportar t  ausstrahl te. FWM

Aussc,hreibung
Jugendturnier des TUS Velmede Bestwig

1. Ausrichter: TuS Velmede Bestwig 92/07 EV. Abt. Bad-
minton.

2.  Termin:  Samstag 15.  10.  1966, 16 bis 21 Uhr,
Sonn tag  16 .10 .1966 ,  9  b i s  18  Uh r .

3. Austragungsort: Turnhalle Velmede - am Ostenberg.

4. Disziplin: Jungen- und Mädchen-Einzel.

5. Meldeberechtigt: Jugendliche eines dem Landesver-
band NRW angeschlossenen Vereines,  d ie am 1.9.66
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Be-
sitz eines gültigen Spielerpasses und Sportgesund-
heitspasses sind.

6.  Meldeschluß: Sonntag,  den 9. '10.  1966.

7. Auslosung: Mittwoch, dem 12. 10. 1966 in Langenfeld/
RhId., Turnhalle Pestalozzistraße.

8. Meldegebühr: DM 2,- je Einzel. Sie ist mit der Mel-
dung fällig und auf das Postscheck-Kto. Dortmund
Nr.96944 -  Wi l l i  Fröndhoff ,  Bestwig,  Fr iedensstr .30,
einzuzahlen.

9. Meldung ist zu richten an: Kariheinz Schulz, 4018 Lan-
genfeld, Hitdorfer Straße 3,

10. Austragungsmodus: Gespielt wird nach dem ein-
fachen KO-System unter Anwendung der amtlichen
Turnierregeln und Bestimmungen und mit den BäIlen
Carlton International blau, die von den Teilnehmern
zum Selbstkostenpreis vom Ausrichter erworben wer-
den können. Zum Endspiel stellt der Ausridrter die
Bäl le

Bei umfangreicher Meldung wird nur ein Satz bis
21 Punkte bis zum Viertelfinale einschließlich gespielt.
Diese ev. Regelung wird vor Turnierbeginn bekannt-
gegeben.

11. Schiedsridrter: Jeder Teilnehmer hat sich als Schieds-
richter zur Verfügung zu stellen. Nach jedem Spiel
holen sich die Verlierer den Schiedsrichterzettel für
das nächs[e Spiel  ab.

12. Turnierleitung wird vor Turnierbeginn bekanntgege-
ben, ebenso der Turnierausschuß.

13. Kleidung: weiße Sportkleidung.

14. Kosten: Fahrt-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten
tragen die Teilnehmer selbst.

15. Bedingungen: Sollten die Bedingungen der Voraus-
se t zungen  de r  Punk te  5 ,6 ,8 ,11  und  13  d i ese r  Aus -
schreibung nicht erfüllt sein, ist eine Turnierteil-
nahme nicbt möglich.

16. Preise: Die Sieger erhalten einen Wanderpokal des
TuS Velmede-Bestwig, die Zweiiplacierten eine Ur-
kunde. Die Siegerehrung findet am Schluß des Tur-
nieres statt

Bereitschaft: Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des
Turnieres spielbereit sein. Die Spielpaarungen wer-
den 5 Minuten vot den einzelnen Spielen aufgerufen.
Quartiere: Quartierwünsche sind an den Ausrichter
zu richten (siehe Meldegebühr) und zwar bis zum
10. 10. 1966 unter Anqabe der qewünschten Zimmer-
art (Einzel- oder Doppelzimmer.)

19. Genehmigung: Dieses Turnier hat der Landesver-
band NRW am 14.9. 1966 qenehmiqt

17.

18 .

ümttiüo fioüriüfon
Bezirksvorentsdreidung im Bezirk Süd I

Auf die in Heft 9/66 veröffentlichte Ausschreibuno zur
Ausrichtung dieses Turniers wird nochmals hingewi-esen;
letzter  Termin is t  der 18.  Oktober 1966. Sol l te s ich bis
dahin kein Verein bereiterklären, eine Turnhalle entspre-
chend der Ausschreibung zur Verfügung zu stellen, finden
in diesem Jahre im Bezirk Süd I keine Bezirksvorentschei-
dungen statt. Die Folge ist, daß keiner, außer den bereits
durch die Spielordnung benannten Spieler, bei den näch-
sten Landesmeisterschaften aus dem Bezirk starten kann.

Ansüriftenänderung

Jugend-Ranglistenturnier
Auf den kurzfristigen Meldeschluß der an anderer Stelle
dieser Ausgabe veröffentlichten Ausschreibung zum Ju-
gend-Rangl is tenturnier  in Bestwig am 15.  und 16.  Oktober
1966  w i rd  besonde rs  h i ngew iesen .

Verlust von Spielerpässen
Die Spielerpässe

Nr. I - 6043 für Bock, Marie-Luise
Nr. I - 7 043 Iür Zuske, Hartmut

sind in Verlust g.eraten.
Die evt l .  Besi tzer werden hiermit  aufgefordert ,  d ie Pässe
innerhalb einer Woche der Verbandsgeschäftsstelle ein-
zureichen.

Mannsdlaftsgebühren
Zur Vermeidung von Nachteilen wird hiermit an die Zah-
lung der Mannschaftsgebühren erinnert, die bis zum
15. Oktober 1966 fä l l ig  werden.

M. 55 Verein für Leibesübungen
Bochum 1848 e.V.
463 Bochum

Glockengarten 63
Herr Kuschinski



Zeitung des Landessportbundes NRW
Die monatlich erscheinende Zeitschrift des LSB soll ab
Oktober 1966 allen Vereinen It. Mitteilung des LSB
kostenlos zugestellt werden.

Süiedsri&ter
Mit Datum vom 19.8.1966 ist an alle geprüften Schieds-
richter - also Verbandsangehörige mit Sdriedsrichter-
Ausweis - ein Schreiben ergangen, mit dem um Beant-
wortung der darin gestellten Fragen und zwecks VervoII-
ständigung um kurzfristige Einsendung des Schiedsrichter-
ausweises gebeten wurde.
Da sich bisher nur wenige der angesprochenen Personen
gemeldet haben, wird hiermit dringend um Beantwortung
des Schreibens vom 19.8.1966 bis zum 20, Oktober 1966
gebeten.

Ausridrtung der Landesmeistersüaft 1967
Zu den in Heft 5/66 ausgeschriebenen Ausrichtungen fehlt
noch eine Bewerbung für die Landesmeisterschaft 1967.
Sofern keine Bewerbung eingeht, könnte keine Landes-
meisterschaft durchgeführt werden, da der Landesver-
band selbst bekanntlich über keine entsprechende Aus-
tragungsstätte verfügt.

Verbandsmeistersdraften 1966/67
Die in Heft  7/66 veröf fent l ichte

I. Gruppeneinteilung

ist wie folgt zu ändern:
Senioren:

Es sind zu streichen
Bezirksklasse Nord I b
1. Kreisklasse Süd I a St. 1

C : 1. FBC Marl I I I
D : VfR Neuß I

Vereinswechsel
Nachstehende Verbandsangehörige haben den Verein
bzw. ihre Startberechtigung gewechselt:
N a m e , Vorname alter Verein neuer Verein ab

Balk, Hermann
Balk, Reinhild
Birkenhake, H.
Ernst, Dieter
Ernst, Rita
Havers, Reinhard
Hoffmann, B.
Jung, K.-Ludwig
Kreutzberg, A.
Lurz, Erich
Menden,  K . -J .
Menden, Käte
MitteldorJ, Karin
Röhrig, Elgin
Strothotte, W.
Weck, Bärbel

VJL Bodlum
l./fI, Bochu
PSV Gütersloh
Sax. Dortmund
Sax. Dortmund
Eintr. Duisburg
LV Bayern
L\/ Bayern
Eintr. Duisburg
Wiedenbrücker TV
SV Siegburg 04
SV Siegburg 04
OSC Werden
Merscheider TV
LV Berlin
Merscheider TV

SV Siegburg 04
SV Siegburg 04
Wiedenbrücker T\/
BSV Dortmund 56
BSV Dortmund 56
Spfr. Hamborn
Alemannia Aadren
Don Bosco Beuel
Spfr. Hamborn
PSV Gütersloh
1. BC Leverkusen
1, BC Leverkusen
Union Lüdinghausen
WMTV Solingen
PSV Gütersloh
Ohligser TV 88

24. 8. 66
2 4 .  B . 6 6
25.  8 .  66

1 . 1 1 . 6 6
1 .  1 1 .  6 6
1.  9 .  66
2.  9 .  66
2.  9 .  66
1.  9 .  66

25.  8 .  66
8.  9 .  66
B.  9 .  66

2 2 .  8 . 6 6
1 7 . 1 1 . 6 6
25. 8. 66
1 7 . 1 1 . 6 6

Speziolversqnd für den Bqdmintonsport
Aus meinem L ie fe rprogromm :

2 neue (nurfür meine Firmq
ongefertigte)
5 pilzen-Tu rnierro h men
mit neuort igem durchlÜftetem Grif f  und
speziol-durchlochtem Grif f leder, per-
fekte Bolonce, Gewicht co. 

'130 
gr:

BOB Dorm Mul t i f i l

Modell  Super Flex DM 54.50 44.50
ModellComet DM 42.- 32.-

Ferner: Brorson-, Bri tgoods',  Dunlop-,
Fionio-, Groy-, Pinguin-, Slozenger- und
Spo ld ing-Turn ie r rohmen.

Cq rlton-Nylon-Federbql I
Dtzd. 15.00 DM

i n  3  Geschwind igke i ten :  longsom,
normol ,  schne l l .

Bodminfon-Schuhe, weiß, mit rustch-
fes te r  Spez io l -Ho l lensoh le  12 .95  DM

Ledertennisschuhe. weiß, Colf leder
25. -  DM

Tenn ishemd,  Boumwol le ,  porös
6.95 DM

Fred Perry und Psnther Bodminton-Bekleidung
Reporo tur  und Beso i tungsd iens t l  L ie fe rung om Toge
lhres  Bes te l le ingongs !

Bei rechtzeit iger Bestel lung lhres Bedorfs on Feder-
bö l len  (Ny lon  oder  Federn)  fÜr  lh re  Turn ie re ,  nehme
ich noch vorheriger Vereinborung bis zu einem Drit tel
der  n ich tge-brouchten  Bö l le  zurück .

Ver longen S ie  kos ten los  Zusendung der
erweiterten Bodminton-Preisl iste von

Fred Quoboch
Soortortikel-Versond Abt. B 3

505 PorzlKöln, Koiserstr. 208

Die Frist flir dle Einlegung sämlll&er Einsprüche gegen Ent-
süeidurgen des Spielaussdusses beträgt elne Wode
(S ls  Abs .2  RoDBV)

U R T E I L
In dem Verfahren betrefiend die Einstufug der 1. Mannschaft des Ver-
ein A hat der Ehrenrat des Badminton-Landesverbandes Nordrhein-
Westlalen in der Besetzung

Dr. Hans-Ridrard Lange als Obmann
Dr. Herbert Leverinohaus als Beisitzer
Jack Mül ler als Beisitzer

einmal davon verständigt wotden seien oder das Los hätten selbst
ziehen dürfen. Zeit für ein Entsdreidungsspiel sei vorhanden gewesen.
Nachdem der Obmann des Ehrenrates mit SdueibeD vom 4. 9. 1966
den Verein A auf die Versäumung der Frist Daü $ 19 der Reclts-
ordnung des DBV (RODBV) hingewiesen hatte, teilte der Verein A
mit, der Einspruch werde trotzdem Dictrt zurückgenommeu. Daß er
erst am 26. 7. 1966 bei der Verbandsgeschäftsstelle eingegangen sei,
l iege daran, daß der 1. Vorsitzende sicl habe erst mit seinen Vereins-
kameraden in  Verb indung se tzen müssen.
Der Spielausschuß hat zur Sache dahiq Stellung genommen, es sei
praktisch nicht möglidr, in Fällen wie dem vorliegenden, ein Ent-
sdreidugsspiel durdrzuführen. Es könne keinem Verein zugemutet
werden, während der Spielpause EntsdreiduDgsspiele auszutrageni
z. B. wegen Urlaubs, Abwanderung von Spielern usw, könnten unüber-
windliche Schwierigkeiten auftauchen, Der Spielaussdruß sei daher in
solchen Fällen zu einer Los-Entscheidung genötigt,
Der Verein D, der als beteil igter Verein gehört worden ist, hat sidt
dahin geäußert, man solle es dem Spielaussdruß überlassen, welche
Entsdreidung er von Fall zu Fall für die bessere halte. Losentsdreidun-
gen seien heute in allen Sportartetr üb1id und würden auch anstands-
los akzeptiert. Entscheidungsspiele in der Urlaubs- und Sdtulferienzeit
seien ohne vorheriges Einvelständnis des Gegners udurdrführbar.

Entsdreldungsgründe:
Der Einsprudr des verein A mußte zurückgewiesen werden, weil er
unzulässig ist
Die Zuständigkeit des Ehrenrates ist nadl $ 22 Abs. 2 Nr. 2 der Ver-
bandssatzung gegeben. Diese Bestimmung bezieht sidr audr auf Fälle,
in denen der SDielausschuß weder au{ Antraq nodr auf einen Ein-
sprudr eines Betäil igteD, sondern von Amts wegen tätig geworden ist.
AndernJalls würden die Betroffenen in diesen Fällen nidlt die Mög-
lichkeit haben, ein Redrtsmittel gegen eine Entscheidung des Spiel-
aussdrusses einzulegen.
Der Einspruch des Verein A ist aber trotzdem uzulässig, weil er
verspätet eingelegt wordeD ist
Nadr $ 41 der Spielordnung des Landesverbandes sind alle Einsprüche
und Berufungen gegen Entsdeidungen des Spielaussdrusses in siDn-
gemäßer Anwendung der Redrtsordnung des DBV anhängig zu nadren.
$ 19 Abs. 1 dieser Rechtsordaung sdrreibt vor, daß das erstinstanzlidre

Fortsetzunq Seite 7

.auf den Einsprudr des Verein A gegen die Entsdreidung des Spiel-
aussdrusses vom 6, 6. 1966 im sdrrift l ichen Verfahren @ 13, 9. 1966 für
Recht erkannt:

Der Einsprudr wird zurüdrgewiesen, Die Kosten des Ehrenrats.
verfahrens in Höhe von DM 45,- trägt der Verein A.

Tatbestand:
In die neugeschaffene Bezirksliga Nord I sollten für die Spielsaison
1966/67 die Mannsdraften aufgenommen werden, die m Schluß der
vorhergehenden Saison auf den Plätzen 5 bis I der tiga Nord I und
auf den Plätzen 1 und 2 der Bezirksklassen Nord Ia und Nord Ib
qestanden hatten.
Am 29.5. 1966 teilte der 5. der Liga Nord I, Verein B, dem Spielaus-
schuß mit, daß seine Mannschaften an den Verbandsmeisterschaften
1966/67 nicht mehr teilnehmen würden, da der Verein sidl mit dem
Verein C fusioniert habe. Der Spielausschuß, der den lrei gewordenen
Platz besetzen mußte, Jür den nadr Lage der Dinge nur einer der
beiden Drittplazierten der Bezirksklassen Nord Ia und Nord Ib i l
Betracht kam, beschloß, das Los entscheiden zu lassen. Das Los fiel
auf den Verein D, so daß also diese Mannsdraft nicht aber Verein A
in die Bezirksliga Nord I aufrüd<te. Diese Entscheidung des Spielaus-
schusses wurde in der Badninton-Rudschau 1966, Heft 7, veröffentl idrt,
die der verein A nach seiner eigeneD Angabe am 9. ?. 1966 erhalteD
hat.
Der Verein A legte mit Sdueiben vom 15.7. 1966 Einsprudr gegen die
Entscheidung des Spielausschusses ein. Dieses Sdrreiben ging bei der
Verbandsgeschäftsstelle erst am 26. 7. 1966 ein.
Der Verein A begründete den Einspruch damit, es sei unsportl ich, un-
fair und ungeredrt, daß durch Los und nidtt durch Qualifikatiousspiel
entsdrieden worden sei, zmal die beidetr betroffeneB Vereine ni&t
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Sonderblot t  der  Bodminlon-Rundschou

So entsteht ein Schläger:

Bi.ld 1 (rechts): Die Rahmen werden bier zum Leirnen ein-
gespdnnt. Der kwrze Schaft deutet an, d.a$ später noch ein
S tahlschaf t hinzwge f ügt wir d.

Bi.ld. 2 (unten): Anscbliefiend zperden die Rabrnen zur Awt'-
nahrne des Stahlschaftes gebobrt und an dieser SteLle ko-

niscb geformt.

Bild 3 (recbts):

Das Gebeimnis cler

perfekten Hat'tung

zr.p.,ischen StahL und

Holz:  e in dünnes

Holzfwrnier oird.

un, den Schalt

gewichelt und

daran bet'estigt.

Bild 4 (links): Der Schaft ,teird an Kopf wnd
Grit'f sorgt'ältig befestigt, urn einen pert'eleten
Sitz zu erreichen.

Bild 5 (links):

Ein Stablscbaft-

Badtninton-

Rahmen beirn

Bespannen. Hier

auf einer paten-

tierten Dunlop-
'Bespannwngs-

maschine, die rnit

Lwt'tdrucb ange-

trieben wird.

Bild 6 (recbts):

Zum Polieren

werd.en d.ie Rahmen

(wnser Bild.) in d.en

Sprübraum trans-

portiert wnd die

Schäfte mit

passenden Leinen-

Bindungen oer-

sehen.



E$:rgebatsse uad Enabellea
Landesliga Süd

Es haben gesp ie l t  am 11.9 .  1966:

STC Solingen - BC Burg 7:1
BC Düsse ldor f  -  1 .  DBC Bonn I I  3 :5
TV Ohligs - BC Beuel II 4:4
SV Siegburg - DJK Solingen 7:1
SV Siegburg 04 I
STC Solingeu I
l. DBC Bonn II
1 .  BC Beue l  I I
Ohligser TV I
BC Düsseldorf I
BC Burg I
DJK Solingen I

Bezirksliga Süd I
Es haben gesp ie l t  @ 18.9 .  1966:
Tgd.  Burg  -  OSC Düsse ldor f  2 :6
S/W Düsseldorf - 1. BC Monheim
1. Hagener BC - Tgd, Neuß 6:2
Tqd. Lennep - BC Düsseldorf II 7
Tgd. Lennep I
OSC Düsseldorf I
1. Hagener BC I
1. BC Monheim I
S/W Düsseldorf I
Igd. Neuß I
Tgd. Burg I
BC Düsseldorf II

Bezirksliga Süd II
Es haben gespielt am 18. 9. 1966:
DJK Beuel - TV Wesseling 2:6
Kölner FC II - TUS Oberpleis 6:2
DBC Botrn III - AlemaDnia Aadren 5:3
1 .  CfB Kö1n I  -  1 .  C fB Kö ln  I I  7 :1
1. CfB Köln I
fV Wesseling I
Kölner FC II
1. DBC Bonn III
Alemannia Aachen I
TuS Oberpleis I
DJK Don Bosco Beuel I
1. CfB Köln II

Bezirksklasse Süd Ib
Es haben gespielt am 11. 9. 1966:
1. Hagener BC II - TUS Hattingen I 513
FJW Wuppertal I - Tgd. Lennep II 5:3
BSG Kieserl. & Albr, I - WMTV Solinqen I 513

SUS Lage I - TUS Kadrtenhausen I 7:0
SuS Bielefeld I - TV Blonberg II 3:5
BV Bad Oeynhausen - TV Wiedenbrüdi II 8:0
BC Obernbeck I - TV Wiedenbrüd< I 6:1

t i t

5 : 3
4 : 4
4i4
3 : 5
1 : 7

2 :0
2 :O
2t0
l t I
1 .  i 1
0 : 2
0t2
O :2

2 :O
2 :0
2 : O
0 : 0
0 : 0
Ot2
0 :2
0 : 2

BSG Kieserling & AIbr. I
RiW Wuppertal I
1 .  Hagener  BC I I
Plettenberger BV I
DJK Solingen II
T r l q  H : + t i n ^ ö h  l

Tgd. Lennep II
WMTV Solingen I

5 : 3  2 : O
5 : 3  2 : O
5 : 3  2 t O
0 : 0  0 : 0
0 : 0  0 : 0
3 : 5  0 : 2
3 : 5  0 : 2
3 : 5  0 : 2

8 : 0  2 : O
8 : 0  2 : 0
7 : 1  2 : 0
5 : 3  2 : O
3 15 0 t2
1 : 7  O : 2
0 : B  O : 2
0:8  0 i2

BV Bad Oeynhausen I
BC Obernbedr I
TV Blomberg II
TV Wiedenbrüd< I
SuS tage I
SUS Bielefeld I
TV Wiedenbrüdc II
TUS Kachtenhausen I

16 :0  4 t0
l4t1 4:0
11:4  4 :0
9 : 6  2 : 2
8 : 6  2 t 2
3 : 1 3  0 : 4
0 : 1 6  O : 4
0 ; 1 6  0 ; 4

4 t4

: 1

Bezirksklasse Nord Ia
Es haben gesp ie l t  am 11.  9 .  1966:
BC Rot-Weiß Borbeck - TUS Rheinhausen 0:8
1  Oster fe lder  BC -  1 .  Essener  BC I I  7 :1
PSV Essen -  BC ForLua Oberhausen 3 :5
VfB Speldorf I - Krefelder BC I 8:0
TUS Rheinhausen I
VfB Speldorf I
1. Osterfelder BC I
BC Fortuna Oberhausen I
PSV Essen I
1 Essener BC II
Krefelder BC I
Bc R"/w Borbed< I
Die Spiele BC Rot-Weiß Borbeck - TUS Rh€in-
hausen und VfB Speldorf - KreJelder BC wur-
den auf Anordnung der Geschäftsstelle umge-
W E I L E I .

Bezirksklasse Nord IIa
Es haben gesp ie l t  am 11.  und 18 .  9 .  1966:
1. BC Dortmund I - DJK Sax. Dortmund II 8r0
FSV 9B Dortmund II - VfL Boctrum IlI 6:2
TV Gerthe III - BC Beckum I 7rl
SC Westfalia Herne II - TV Soest I 0 i8
1 BC Dortmund - BC Beckum 612
TV Soest I - TV Gerthe II i 5:3
DJK Sax, Dortmund II - FSV Dortmmd II 1:6
VfL Bochum III - SC Westfalia Herne II 6:2

Tus Kachtenhausen lt. Sdrreiben vom 10. 9. 1966
gem. $ 12 der Satzungen BLV NRW gesperrt.

J U N I O R E N

Bezirk Süd I
Staffel 1
Es haben gespielt am 11. 9. 1966:
DJK Solingen 1 - DJK Solingen II B:0
BC Düsseldorf - 1. BC Monheim 017
DJK Solingen I
BC Monheim
FC Langenfeld
WMTV Solingen
TV Ohligs
BC Düsse ldor f  1  0 :7
DJK Solingen II 1 0r8

Bezirk Süd I
Staffel 2
Es haben gespielt am 11.9. 1966:
1 .  Hagener  BC -  Tgd.  Burg  8 :0
BSG Kieserling - TUS HattiDgen 216
PSV Wuppertal - TUS Grundsclöttel 1:7
BC Hagen
TUS Grundschöttel
TUS Hattingen
BSG Kieserling
PSV Wuppedal
Tgd. Burg

S C H U L E R

Bezirk Süd I
Es haben gespielt am 11. 9. 1966:
FC tangenfeld - S/W Düsseldorf
DJK Soiingen - WMTV Solingen
FC Langenfeld
WMTV Solingen
DJK Solingen
S/W Düsseldorf

6t2
6 : 2

4 : 4
2 : 6
2 : 6
I : 7

6 : 2
6 : 2
5 : 3
3 : 5
2 : 6
2 : 6

2 : O
2 : 0
2t0
1 : 1
I : I

O : 2
O : 2
O:2

2 : 0
2 : 0
2 : O
2 : 0
O : 2
0 :2
O : 2
0t2

1  8 : 0
1  7 tO

2 : 0
2 :O

0 :2
0 2

8:0  2 t0
7 : 7  2 $
6:2  2 t0
2 t6  02
1t7  Ot2
0 : 8  0 : 2

Bezirksklasse Süd Ia
Es haben gespielt am 11. 9. 1966:
OSC Düsseldorf II - Ohligser TV Ii 2:6
FC Langenfeld II - 1. BC Monheim II 6:2
STC Solingen II - TV Haan I 5:2
FC Langenfeld II 1 6:2
Ohligser TV II 1 62
STC So l ingen I I  1  5 :2
Merscheider TV II 0 0:0
S/W Düsseldorf II 0 0:0
T V H a a n I  1  2 : 5
OSC Düsse ldor f  I I  1  2 :6
1 .  BC Monhe im I I  1  2 :6

DJK Saxonia Dortmund II 2 1:14

Bezirksklasse Nord IIb

Es haben gesp ie l t  am 11.  und 18  9 .  1966:

TV Wiedenbrück I - TV Wiedenbrüd< II 8:0
TuS Kacbtenhausen I - BC Obernbedr I 0:8
TV B lomberg  I I  -  SUS Lage I  6 :1
BV Bad Oeynhausen I - SUS Bielefeld I 8:0

1, BC Dortmund I
Soes ter  TV I
FSV Dortmund II
TV Gerthe III
VfL Bochum iil
BC Beckum I
SC Westf Herne II

2 l4:2
2 13:3
2  l 2 t 3
2  1 0 : 6
2  B : B
2  3 : 1 3
2  2 t l 4

4 : 0
4 : O
4 : 0
2 : 2
2 t 2
0 : 4
0 : 4
0 t4

8 r 0  o .  K ,
4t4

8 : 0  2 : 0
4 : 4  l : 1
4t4 lt l
0 : 8  O : 2

Verfahren innerhalb von zwei 
'Wochen 

nach Kenntnls des Verf ahrens-
grundes durch begründeten Sdrriftsatz anhängig zu machen ist. Nactr
S l9 Abs.2 RODBV ist eine Berufung innerhalb einer Wodre nadr
Verkündung, mangels Verkünäung nach Zustellung des vorausgegu-
genen Urteils, durdr begrüudeten Schriftsatz einzulegen.
Im vorliegendeu Fall ist $ 19 Abs.2 RODBV entspredrend anzuwenden.
Es l iegt zwar kein Urteil einer Vorinstanz vor, sondern nur eiu
Besöluß des Spielausschussesr zu dem die betroffenen Vereine vorher

niöt gehört worden sind. Bei sinngemäßer Anwendung, die $ 41 SpO
vorsdueibt, muß aber davon ausgegugen werden, daß diese Be-
stimung für alle Fälle gilt, in denen der Ehrenrat gegen eine Ent-
scheidung des Spielaussdrusses angerufen wird. AIlein diese Aus-
legung entspricht den Erfordernissen im Rahmen des Landesverbandes,
weil sonst entweder die Zuständigkeit des Ehrenrates nidrt gegeben
wäre oder der EhreDrat sidr in Fällen wie dem vorliegenden in An-
wenduug des $ 22 Abs.2 Nr.2 der Verbandssatzung im zveitinstaaz-

bis Gr. 41 DM 14.50
ob Gr. 42 DM 16.00

F R E D  H A A S

Speziolhous für den
Bodmintonsport
6202 W iesbo d e n - Bi e b ri ch
Rothousstroße 40/49
Telefon 66269 u.60655

Spezio l -Bodmintonschuh, ,Tiger  ous Jopon"



l idren, gleidrzeitig aber nach $ 19 Abs l RODBV-in er-stinstanzlidlen
Verfahrön befindön würde. Dieser Widerspruch läßt sich nur dadurch
ausräumen, daß hier $ 19 Abs, 2 RODBV angeweüdet wird

Die durch diese Vorschrift gesetzte Frist von einer Wodre hat der
Verein A versäumt. Er hat 

-nach 
eigener Angabe am 9 7. von dem

Beschluß des SPielaussdrusses vom 6. 6. 1966 Kenntnis genommen'
Vom 9. ?. 1966 an l ief also die Frist. Der EinsPrudr des Verein A ist
aber erst m 26.7.1966 bei der Verbandsgeschäftsstelle eingegangen'
Zu dieser Zeit war die Wochenfrist des 0 19 RODBV aber lange ver-
strichen. Eine solche Fristversäumnis madrt ein Rechtsmittel wie den
Einspruch naö allgemeinen Grundsätzen unzulässig; es muß dann
zurü-dcgewiesen weiden, ohne daß geprüft wird, ob es begründet ist '

Rundschau 1964, Heft 3), hat der Verein A nicht dargetan; eine Bespre-
d.ung mit Vereinskam'eraden ist hierfür jedenfalls-nicht ausreichend.
Unte; diesen Umständen konnte der Ehrenrat nidrt prüfen, ob der
Spielaussdruß berechtigt war, über das Aufrüd<en eines Vereins durch
Lösentscheid zu betinden. Es kann jedodr nicht verkannt werden, daß
schwerwiegende Gründe Jür die Zulässigkeit einer solchen Losent-
sdreidung sprechen
Die EntsdreiduDg konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, weil
alle erheblichen Tatsachen hinreichend aufgeklärt waren.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 41 SpO io Verbindung mit $ 10
der Finanzordnung und $ 28 RODBV. Bei den über DM 40,- hinaus-
gehenden Kosten handelt es siö um Auslagen.

Das Urteil ist rechtskräftig.
- E 0 3 - 1 i 6 6 -

Verbandsangehorigen unterzeichnet,  der dem Landesverbard nicht als

zeichnungsbärecht igt  gemeldet ist .  Eine Rückfrage beim -Verein X hat

aber ergiben, daß där Jugendwart vom Vorstand des Verein X be-

auftragt war,  den Einspruch einzulegen; der Vorstand .erklärte sich

vol l  r i i t  dem Inhalt  dei  Schreibens des Jugendwartes einverstanden.

Dieses Scbreiben des Vorstandes - ohne Datun - ging zwar erst

nach Ablauf der Fr ist  des $ 19 der Rechtsordnung des DBV beim

Ehrenrat ein.  Schon wenn maD den Rechtsgedanken des $ 185 BGB

zugrundelegt,  nach dem eine lMi l lenserklärung durch nachträgl idre- Zu-

st iämung i 'on vornherein wirksam wird, ist  jedoch die Fr ist  durch

das Schröiben des Jugendwartes des Verein X gewahrt.  Darüber hinaus

hat der Ehrenrat a6er keinen Anlaß, daran zu zwei leln,  daß der

Jugendwart des Verein X von vornherein im Auftrag sejnes Vorstü-

deJ handelte;  damit  bestehen keine Bedenken hinsicht l idr der Fr ist-

wahrung

Der Ehrenrat ist  auch Jür die Entscheidung über den Einspruch zu-

ständig

Die Zuständigkeiten des Ehrenrates sind in $ 22 der Verbandssaizung

abschl ießend umschrieben. Es handelt  s ich im vorl iegenden Fal l  nu

nicht etwa um eine Strei t igkeit  zwischen dem Landesverband und

einem Verein im Sinne des $ 22 Abs. 1 Nr '  I  c der Verbandssatzung.

Denn obwohl hier der Verbandsvorstand entschieden hat,  der das

oberste Exekut ivorgan des Verbandes ist ,  s ind mit  Strei t igkeiten

zwischen dem Verband und einem Verein nur solche Strei t igkeiten
gemeint,  die aus Rechtsbeziehungen zwischen dem Verband als solchem

ünd ganzem und einem Verein herrühren, nicht aber Strei t igkeiten,

die d- ie besonderen Zuständigkeiten von Verbandsorganen betreffen,

die sich aus Satzung und Ordnungen ergeben.

Wohl aber sieht der Ehrenrat seine Zuständigkeit  aus $ 22 Abs 2 der

sprectrende Rechtsmit telbelehrung ertei l t

Der Einspruch ist  somit  zulässig, aber unbegründet

Gemäß Anlage 3 in Verbindung mit  $ 21 SpO kann der Gesamtvor-

stand bei Vol l iegen best immter Voraussetzungen aul Empfehlung des

Juqendausschusses eine Startberecht igung von -Jugendl ichen in Se-

nioienmannschaften ertei len. Der Gesamtvorstand ist  also keineswegs

verpf l ichtet,  eine soldre Ausnahmegenehmi-gung zu gewähren, und

zwär auch dann nidrt ,  wenn - wie hier -  die unter a) -  e) der An-

l d o e  3  z u r  S D i e l o r d n u n g  a u f q e z ä h l t e n  V o r o u s s e t z u n g e n  v o r l i e g e n  E s

h a i d e l t  s i c h  ä a m i t  b e i  d e r  Ä n l a g e  3  z u r  S p i e l o r d n u n g  u m  e i n e  s o g '

Ermessensvorschri l t .
Es ist  in das Ermessen des Gesamtvorstandes gestel l t ,  ob er eine

Ausnahmegenehmigutrg ertei len wi l l  oder nicht.  Unter diesem Er-

messen vörsteht man einen Spielraum des Handelns und des Ent-

schlusses, die Wahl zwischen mehreren, in gleicher Weise mögl idren

Arten des Sichverhaltens. Die anzuwendende Vorsct l r i f t  setzt  in den

Fä]len, in denen das Ermessen eines Organ5 entscheiden sol l ,  den Tat-

bestand selbst fest,  überläßt aber die Setzung der daraus zu ziehen-

den Folgen dem zuständigen Organ. Wenn also durch eine Vorschri f t

festgelei t  wird, daß ein Organ eiwas tun kann, so l iegt dar in gl-eicher-

maßän desdrlossen, daß es äiese Handlung nicht vornehmen muß, son-

dern daß es sie auch unter lassen kann. Ob das Organ die Handlung

vornehmen wi l l ,  ist  ihm und seinem Ermessen überlassen

Nun darf  ein solches Ermessen frei l ich nicht schrankenlos und wi l l -

kür ig ausgeübt werden. Vielmehr hat das Organ seine Entscheidung

für äie ei ie oder die andere Folge, d. h im Fal le der Anlage 3 zur

Spielordnung fr i r  die Ertei lung oder die Versagung der Ausnahme-

gänehmigunf,  nach sachl ichen Gesichtspunkten und unter gerechter

ünd bi l l iger 'Abwägung der bestehenden Interessen zu trel fen. In die-

sem Rahäen ist  die Äusübung des Ermessens überprüfbar,  aber auch

nur in diesem Rahmen. Ein zur Entscheidung über Rechtsmit tel  gegen

Entsdreidungen von Exekut ivorganen betufenes Rechtsor-gan ist  daher

niemals ber;dl t igt ,  sein eigenes Ermessen an die Stel le des Ernessens

des Exekut ivorgäns zu set ien. Das Rechtsorgan kana-die Entsöeidulg

des Exekut ivoigans vielmehr nur auf Ermessensiehler prüfen'  -  Sie

l iegen vor,  wenir  die Dormierten Grenzen des Ermessens i iberschdtten

sinä oder wenn von dem Ennessen in einer dem Zweck der Ermädrt i -
gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht -worden ist  (Ygl.

ö t ia ae. Verwältungsgerichtsordnung).  Ermessensfehler sind also die

Ermessensüberschrei tung und der Ermessensmißbrauch.

Von Ermessensüberschrei tung spricht man dann, wenn der dem Exe-

kut ivorgan durch eine best lmnte Vorschri f t  gezogene .  Rahmen des

Ermessöns überschri t ten, also eine Rechtsfolge gesetzt wird, die durcü

das Einrä@en des Ermessens in keinem Fal l  gedeckt wird Das l iegt

hier of fensicht l ich Dicht vor.  Aus der VorschriJt  der Anlage 3 zur

Spielordnung ergibt s ich nämlich, daß der Gesamtvorstand die Aus-

nähmegenetrmigung sowohl gewähren als auch verweigern kann; bei-

des l iegt innerhalb des Ermessensrahmens.

Ermessensmißbrauch l iegt dann vor,  wenn die Maßnahme des Exekut iv-

organs zwar unter anderen Umständen oder aus anderen Gründen,

niöht aber unter den tatsächl ich vor l iegenden Umständen oder auf

Grund der tatsächl ich angestel l ten Erwägung getroffen werden durf te.

Dabei spr ictr t  eine Vermutung für den rechten Ermessensgebrauctr,  die

auch im vorl iegenden Fal1 nicht widerlegt wird Ein Ermessensmiß-
brauch l iegt demnach nicht vor,

Der Ehrenrat hat keinen Anlaß, daran zu zweifeln,  daß der Ver-
bandsvorstand und der Jugendausschuß die sport l ichen Leistungen der
Verbandsangehörigen T. im vergangenen Jahr überprüft  hat 1/1/as der
Verein X hiergegen vorträgt,  schlägt nicht durch. Denn selbstver-
ständl ich können die sport l ichen Leistungen auch überprüft  werden,
ohne daß das Leistungsbuch eingesehen wird, Im übrigen ist  es ganz

selbstverständl ich, daß in jedem Fal l ,  in dem die Ertei lung einer
Ausnahmegenehmigung zur Erörterung steht,  sowohl im Jugendaus-

Die Erteilung oder Versagung elner Ausnahmegenehmigung
nach der Atrlage 3 zur SpielordDung i. V. m. $ 21 SpO liegt
im EuesseD des GesaEtvorstandes. Der Ehrenrat kanu dle
Ausübung des Ermessens nur au! Ermessensiehler (Uber-

' sdueitung, Mißbrauch) nachprüIeD, kantr aber nl&t seil Er-
messeB an die Stelle des Ermessens des Gesamtvorstandes
setzen

U R T E I L

In dem Verfahren betrefJend die Startberechtigung der Jugendlictlen T
(Verein X) in einer Seniorenmannschaft hat der Ehrenrat des Bad-
minton-Landesverbandes Nordrhein-WestJalen in der Besetzung

Dr. Hans-Ridrard Lanqe als ObmaDn
Dr, Herbert Leveringiaus als Beisitzer
Jack Müller als Beisitzer

aul dön Einspruch des Verein X gegen die Entscheidung des Gesamt-
vorstandes vom 1.8 1966 im schrift l ichen VerJahren am 16 9 1966 für
Redrt erkanntl

Der Einsprudr wird zurückgewiesen. Die Kosten des Ehrenrats-
verfahrens in Höhe von DM 45,- träqt der Verein X

Tatbestand:
Mit Sctrreiben vom 28 5 1966 beantragte der Verein X beim Badmin-
ton-Landesverband für die Jugendlidre T. die Starterlaubnis für
Seniorenmannschaften, Nach Anhörung des Jugendausschusses lehnte
der Gesamtyorstand des Landesverbandes durch Beschluß vom I B
1966 den Antrag mit der Begründung ab, die Uberprüfung der sport-
l idren Leistungen der Verbandsangehörigen T. im vergangenen Jahr
habe zu dem Ergebnis geführt, ihre spielerischen Qualitäten reichten
selbst für eine untere Spielklasse der Seniorenmannschaften nicht aus
Gegen diesen Beschluß legte der Jugendwart des Verein X mit Schrei-
ben vom 7, August 1966, das durdr ein Sdrreiben des Vorstandes des
Verein X von Ende August 1966 bestätigt wurde, Einspruch ein. Der
Verein X trägt vor, er könne nicht daran glauben, daß eine um-
fassende Prüfung der sportl ichen Leistugen der Verbandsangehörigel
T stattgefunden habe, zumal ihr Leistungsbuch niemals durch den
Jugendwart des Landesverbandes oder durch andere Verbandsange-
hörige überprüft worden sei. Man könne eine Spielerio nidrt nur nach
einer einzigen Leistung beurteilen Die sportl ichen Leistungen der
Verbandsangehörigen T. seien im übrigen sehr gut. Sie habe in der
Jugendmannschaft des Vereitr X in der letzten Saison sämtliche Spiele
hoch gewonnen Bei verschiedenen Einzelwettbewerben sei die Aus-
losung für sie ungünstig verlaufen; sie habe oft sofort gegen beson-
ders starke Spielerinnen antreten müssen und sei daher früh ausge-
sdrieden So habe sie bei den Bezirksvorentscheidungen im Dezem-
ber 1965 gleidr im ersten Spiel gegen Frl P. antreten müssen und
sich daher für die LandesneisterschaJten nicht qualif iziert im Mäd-
chen-Doppel habe sie jedoch mit ihrer Partnerin die Teilnahmeberech-
tigung für die Landesmeisterschaft erworben und sei erst im Viertel-
f inale gegen die Finalistin ausgeschieden Sie sei heute die beste
Spielerin ihres Vereins. Für ihre spielerische Entwicklug sei es
geradezu erforderlich, ihr in der Seniorenklasse neue und starke Geg-
nerinnen entgegenzusetzen

Der Verbandsvorstand hat zu dem Einspruch des Verein X dahin
Stellung genommen, es handele sich bei der Möglichkeit einer Aus-
nahmegenehmigung um eine reine Kdnn-Bestimung. Die Spielergeb-
nisse, die der Verein X dargelegt habe, schienen zwar ausgezeictrnet,
müßten aber in anderer Relation betrachtet werden. \Menn eine
Jugendliöe in einer Meisterschaftsrude alle Spiele gewonnen habe,
so sei das noch kein absoluter Beweis für ihre Spielstärke Auctr
hätten die Verantwortl ichen des Verbandes einen besselen Uberblick
über die Gesamtsituation.

Entsctreidungsgründe:

Der Einsprudr ist form- und fristgerecht eingelegt. Hinsidit l idl des
Sdrreibens des Jugendwartes des Verein X vom 7. 8 1966 bedarf das
keiner weiteren Hervorhebung. Dieser Einspruch ist jedoch von einem

B
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sdruß als audr im Gesmtvorstand die sportl ichen Leistungen des Be-
trolfenen untersucht werden; ohDe eine solche Prüfug ist eine Ent-
söeidutrg über die Ausnahmegenehmigung überhaupt nicüt möglidl,
es sei denn, daß eine der Voraussetzungen der Buchstaben a) - e) der
Anlage 3 zur Spielordnung nicht gegeben ist, Denn selbstverständlidr
katrn eile Ausnahmegenehmigung nur erteilt verden, wenn die Spiel-
stärke des Betroffenen dies zuläßt. lliervon ist audx die Mitglieder-
versammlung ausgegangen, als sie die Anlage 3 zur Spielordtrug
besdrloß; dies war offenbar so klar und eindeutig; daß es in die
Anlage 3 zur Spielordnung nidrt einmal ausdrüdrlidr aufgenommen
worden ist.
Nun läßt es sidr gar nicht vermeiden, daß die Ansidten des be-
troffenen Vereins und des betroffenen Verbandsangehörigen in be-
stimEten Fäl1en von der Auffassung des Jugendausschusses und des
Gesamtvorstandes abweidren. Es ist durdraus möglidt, daß - wie im
vorliegenden Fall - der betroffene Verein davon überzeugt ist, daß
für einen Vereinsangehörigen eine Ausnahmegenehmigung unbedingt
erteilt werden muß, während der Gesmtvorstand zu einem anderen
Ergebnis kommt. Dabei muß jedoch berüdrsichtigt werden, daß der
Gesamtvorstand eiuen weitaus besseren Uberblid< hat und haben muß
als der einzelne Verein. Sdron aus diesen Grunde spridrt daher eine
Vermutung dafür, daß der Gesamtvorstand sein Ermessen ordaungs-
gemäß ausgeübt hat. In diesem Zusammenhang verdient hervorgehoben
zu werden, daß der Gesantvorstand insgesamt nur neun JugeDdlidlen
eine Ausnahmegenehmigung nach der Anlage 3 i. V, m. $ 21 SpO er-
teilt hat, wie aus der Veröffentl ichung ia der Badminton-Rundsdtau
Nr. 9/1966 hervorgeht. Der Gesamtvorstand hat hier offensichtl ich ganz
allgemein bei der Erteilung von AusnahmegenehmiguRgen einen stren-
gen Maßstab angelegt; das ist ihm nicht verwehrt. Dann kann ihm
selbstverständlich audr kein Vorwurf gemadrt werden, daß er im Fall
der Verbandsangehörigeh T. nicht hieryon abgewichen ist. Vielmehr ist
er bei der Ausübung seines Ermessens geradezu verpfl ichtet, die Gleich-
heit nicht zu verletzen. wobei ihm selbstverständlidr auch hier ein
gewisser  Sp ie l rdum verb le ib t -
Geht man hiervon aus, so kann auch kein Ermessensmißbrauch darin
gefunden werden, daß die vom Verein X besonders hervorgehobenen
spielerisclen Leistungen der Verbandsangehödgen T. nicht zu einer
Erteitung der Ausnahmegenehmigung geführt haben. Ihr Abschneiden
in der Meisterschaftssaison 1965/66 im Rahmen der Jugendmannschaft
des Verein X ist zwar ohne weiteres als sehr gut zu bezeichnen. Nur
liegt einer solchen Klassifizierung kein absoluter, sondern ein relativer
Maßstab zugrunde. Es ergibt sich daraus lediglich, daß ihre Gegnerin-
nen in dieser Staffel schlechtet waren als sie. Für den Gesamtrahmen
des Landesverbandes, den der Vorstand bei seinen Entsdteidungen
berüd<sidrtigen muß, Jolgt daraus, für sidr allein betrachtet, reü.t
wenig. Daß die Verbandsangehörige T. bei versdriedenen Auslosun-
gen und den daraus resultierenden Spielen ungünstig abgeschnitten
hat, kann ihr sicher nidrt zum Nachteil gereichen. Andererseits kann
daraus aber auch kein SchluS dahin gezogen werden, daß sie beson-
ders spielstark ist. Außerdem liegt auch kein Ermessensmißbrauch darin,
daß der Gesamtvorstand es nicht als ausreichende Grudlage für eine
Ausnahmegenehmigug angesehen hat, daß die Verbandsangehörige
T. sich zwar zu den Lmdesneisterschaften 1966 im Doppel qualif iziert,
aber dort bereits das erste Spiel verloren hat, insbesondere wenn man
berüd<sichtigt, daß für diese Disziplin nur I Paare gemeldet hatten.
Sdrließlidr durfte der Gesamtvorstand bei seiner Entscheidung auch
berüd{sichtigeD, daß die Verbandsangehörige T. bein Jugendnach-
wudrsturnier nidrt anwesend und auch nicht gemeldet war.

Aus alledeu ergibt sich eindeutig, daß die spielerischen Leistungen
der Verbandsangehörigen T. nicht so gewesen sind, daß es für den
Gesamtvorstand zwingend geboten war, eine Ausnahmegenehmigung
zu erteilen. Vielmehr hat der Gesamtvorstand sein Ermessen nicht
fehlerhaft ausgeübt, als er die Ausnahmegenehmigung verweigerte.
Die EDtsdeidung des Gesamtvorstandes ist damit niclt zu beanstan-
den, Der Einspruch des Verein X mußte daher zurüd(gewiesen werden.
Die Kosteneatsdreidung folgt aus $ 41 SpO i. V. m. $ 10 der Finanz-
ordnung und $ 28 RODBV. Bei den über DM 40,- hinausgehenden
Kosten handelt es sich um Auslage.
Das Urteil ist redltskräftig.
- E 0 3 - 2 1 6 6 -

Der Gesamtvorstild handelt nidrt ermessensiehlerhaft, wenr
er die Ausnahmegenehmigung nadr der Anlage 3 zur Spiel-
ordrutrg i. V. m. $ 21 SpO bei einem Jugendlichen verweigert,
der erst einige \Mochen einen Spielerpaß besitzt.

U R T E I L

In dem Verfahren betreffend die Startberedrtigung der Jugendlichen
M. (Verein Y) in einer Seniorenmannschaft hat der Ehrenrat des Bad-
minton-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen in der Besetzung

Dr Hans-Richard Lange als Obmann
Dr. Herbert Leverinqhaus als Beisitzer
Jack Müller 

- 
als Beisitzer

auf den Einspruch des Verein Y gegen die Entsdreidung des Gesamt-
vorstandes vom 1. B. 1966 im schrift l idren Verfahren am 19. 9. 1966 für
Redlt erkannt:

Der Einspructr wird zurückgewiesen Die Kosten des Ehrenrats-
verfahrens in Höhe von DM 45.- träqt der Verein Y

Tatbestand:
Mit Schreiben vom 31. 5 1966 beantragte der Verein Y die Startberedr-
tigun' der Jugendlichen M. für seine SenioreDmannschaJt. Nach An-
hörung des Jugendausschusses lehnte der Gesamtvorstand des Lan-
desverbandes durch Beschluß vom 1, 8. 1966 den Antrao mit der
Begründung ab, die Verbandsangehörige M. habe noch 

-an 
keiner

offiziellen \/eranstaltuug des Landesverbandes teilgenommen, da sie
erst am 7. Juli 1966 einen Spielerpaß erhalten habe Aus diesem Grund
werde eine für die Seniorenmannsdraft erforderliche Spielstärke nicht
unterstellt. Gegen diesen Beschluß legte der Verein Y mit Schreiben
vom 9, 8. 1966 Einspruch ein. Er trägt zur Begründung des Einspruchs
vor, es sei zwar ridrtig, daß die Verbandsangehörige M erst seit dem
7. 7. 1966 einen Spielerpaß habe, sie spiele jedoch schon seit etwa
einem Jahr und sei für den Badmintonsport besonders begabt. Bei
Senioren, die das erforderliche Alter hätten, komme es auf das Alter
des Spielerpasses audr nidrt an, Das Alter des Spielerpasses habe mit
den sportl idren Leistungen nidrts zu tun, die der Verein besser beur-
teilen könne als der Landesverband, Wenn die Ausnahmegenehmigung
für die Verbandsangehörige M. ni&t erteilt werde, bestehe die Gefahr,

daß der Verein Y keine Mannsöaft mehr melden könne; dadurch könne
der verein auseinanderfallen, der sdron bisher z. T. nur mit einer
Dame gespielt habe
Der Verbandsvorstand hat zu dem EiDsprudl des Verein Y dahin Stel-
lutrg genommeD, es handele sidr bei der Möglidkeit einer Ausnahme-
genehmigung nadr Anlage 3 zur SpielordnuDg in Verbindung mit $ 2-1
SpO um- eine reine Kann-Bestimmung. Eine Jugendlidt-e, _ die erst seit
diei Wochen im Besitz eines Spielerpasses sei und folglicü bisher noö
an keinem offiziellen Wettbewerb teilgenommen habe, erfülle keines-
lalls die VoraussetzuDgen zum Start in einer SeniorenmanDsdlaft. Eine
soldre Jugendlictle müsse sid zunäöst einmal in den Jugendgruppen
bewähren
Entsdelduugsgrilnde:
Der Einspruch ist zulässig. Er ist form- und fristgereöt eingelegt. Der
Ehrenrat ist auch für die Entscteidung über den Einsprudl zuständig.

(Es folgen Ausführungen über 
"ZustäDdigkeit, 

Ermessen und
ümessönsfehler' wie ln der an anderer Stelle dieser Ausgabe
veröffentl idrten Entsdreidung in Sadlen des Verein X).

Im vorliegenden Fall sind aber soldre sportl ichen Leistungen der Be-
troffenen,-die für die Organe des tandesverbatrdes überprüfbar wäreD,
noch gar nidrt vorhanden. Es l iegt aber in keiner Weise ein Ermessens-
mißbräu& darin, daß der Gesamtvorstand eine Ausnahmegenehmigung
ablehnt, wenD ein Jugendlicher sPortl idre Leistungen im Rahmen des
Landesverbandes noch nicht vollbradrt hat' Vielmehr werden soldre

aber solche, die sich im verborgenen abspielen'

Nun läßt es sidr garnicht vermeiden, daß die Ansichten des betroffenen
Vereins und de; betroffenen Verbandsangehörigen in bestimmten
Fällen von der Auffassung des Jugendausscbusses und des Gesamt-
vorstandes abweichen. Es ist durchaus möglich, daß - wie im vor-
l iegenden Fall - der betroffene Verein davon überzeugt ist, daß für
einen Vereinsangehörigen eine Ausnahmegenehmigung unbedingt er-
teilt werden muß, während der Gesamtvorstand zu ei4em anderen
Ergebnis kommt. Dabei muß jedodr berüd<sichtigt werden, daß der
Gesamtvorstand einen weitaus besseren Uberblid{ hat und haben muß
als der einzelne Verein. Schon aus diesem Grund spricht daher eine
Vermutung dafür, daß der Gesamtvorstand sein Ermessen ordnungs-
gemäß ausgeübt hat. In diesem Zusammenhang verdient hervorge-
üoben zu wärden, daß der Gesamtvorstand insgesamt nur neun Jugend-
lidren eine Ausnahmegenehmigung nach der Anlage 3 i. V' m. $ 21 SpO
erteilt hat, wie aus der Veröffentl ichung in der Badminton-Rundsdrau
Nr,9/66 hervorgeht. Der Gesamtvorstand hat hier offensichtl idl ganz
allgemein bei der Erteilunq von Ausnahmegenehmigungen einen stren-
gen Maßstab angelegtt das ist ihn nicht verwehrt. Daun kanq ihm
ielbstverständlictr auch kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er
im Fall der Verbandsangehörigen M. nicht hiervon abgewidren isi
Vielmehr ist er bei der Ausübung seines Ermessens geradezu ver-
pfl idrtet, die Gleidrheit nictt zuYerletzen, wobei ihm selbstverständlich
äuch hier ein gewisser Spiehaum verbleibt.

Der Ehrenrat verkennt nidrt, daß der Verein Y durch die VersaguDg
der Ausnahmegenehmigung möglidrerweise in eine schwierige Situ-
ation kommen kann, die vielleidrt nur sehr schwer zu meistern sein
wird. Eine solche Situation wäre aber auö dann eiDgetreten, wenn
die Mdglichkeit, die die Anlage 3 zur Spielordnung eröffnet, nidlt ge-
schaffen worden wäre. Für die Frage, ob ein Ermessensmißbrauch bei
der Verweigerung einer Ausnahmegenehmigung vorliegt, kommt es
nicht entscheidend darauf an, ob eln VereiD einen Jugendlichen für
seine Senioretrmannschaft brautht, sondern darauf, ob die Ausnahme-
genehnigung unter Berücksichtigung der maßgebenden Gesidrtspunkte,
also insbesondere der spielerischen Leistungen, erteilt werden mußte.
Das war hier aber sicher nicht der Fall

Aus alledem ergibt sidl eindeutig, daß der Gesutvorsti ld sein Er-
messen nicht fehlerhaft ausgeübt hat, als er die Ausnahmegenehmigung
für die Verbandsangehörige M. verweigerte. Die Entsdreidung des
Gesamivorstandes ist somit nicht zu beanstanden. Der Einspruch des
Verein Y mußte daher zurüdrgewiesen werden.

Dje Kostenentscheidung folgt aus $ 41 SpO i. V. m. $ 10 der Finanz-
ordnung und g 28 der Rechtsordnung des DBV. Bei den über DM 40,-
hinausgehenden Kosten handelt es sich um Auslagen.
Das Urteil ist rechtskräftig.
- E 0 3 - 3 / 6 6 -
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